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Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des Weingesetzes 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Koehler, 
 
 
vielen Dank für die Übersendung des o.a. Entwurfes und der Möglichkeit zur 
Stellungnahme, die wir hiermit gerne ergreifen. 
 
Vor der Stellungnahme zu den einzelnen Änderungspunkten im Weingesetz erlauben 
Sie uns aber noch einige Hinweise, die sich aus den Formulierungen der von Ihnen 
übersandten Begründung zu dem Entwurf ergeben:  
 
Veränderungen im Markt bis hin zum Verlust von Marktanteilen waren und sind 
sicherlich nicht den weinrechtlichen Rahmenbedingungen geschuldet, sondern hatten 
vielmehr ihre Ursache in externen Marktgegebenheiten und insbesondere in den 
Marktschwankungen aufgrund unterschiedlicher Erntemengen und den damit 
verbundenen Verlusten im Regal. Insoweit können wir den Begründungen und der 
Analyse inhaltlich nicht folgen!! 
Bekanntlich haben Gesetzesänderungen noch nie dazu geführt, den Weinabsatz zu 
erhöhen. Wie hier der Zusammenhang zwischen Absatzsteigerungen einerseits und 
Vermarktungseinschränkungen andererseits herzustellen versucht wird, lässt sich für 
uns markttechnisch nicht nachvollziehen. Wichtig wäre vielmehr, mit den richtigen 
Marketingmaßnahmen den Verbraucher zu erreichen. Gleichzeitig wäre eine 
Anpassung des Weinrechts und ein Aufbau eines Herkunftssystems notwendig, 
welches genau dieser Verbraucher versteht und welches gleichzeitig die 
kontinuierliche Belieferung seiner Einkaufstätten gewährleistet.  
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Die in dem übersandten Entwurf beschriebenen Änderungen zielen einseitig auf die 
Herausstellung kleiner Herkünfte ab, unter gleichzeitiger Belastung von größeren 
Herkunftsgebieten mit zum Teil erheblichen Eingriffen in den Markt. Die oben 
beschriebenen notwendigen Marktbelieferungen werden ohne Not so in Frage 
gestellt, da hier nicht mehr nur Kennzeichnungs-/Etikettierungsfragen im Vordergrund 
stehen (angebliche Irreführung), sondern massiv Herstellungsfragen betroffen sind.  
Hierzu werden wir im Detail im Rahmen einer Stellungnahme zum Entwurf einer 
Änderung der Weinverordnung Stellung beziehen. 
 
§ 1 Geltungsbestimmung 
 
Wir begrüßen die Absicht, zukünftig die Begriffe „Qualitätswein“ und „Landwein“ nicht 
mehr verpflichtend angeben zu müssen. Dies entspricht einer langjährigen Forderung 
unsererseits. 
 
Wichtig ist es aber, bei der neuen Bezeichnung ausreichende Flexibilität vorzusehen. 
Die nunmehr notwendigen Bezeichnungen „geschützte Ursprungsbezeichnung“ bzw. 
„geschützte geographische Angabe“ müssen auch in Alleinstellung verwendbar sein. 
Die Art des Erzeugnisses sollte an anderer Stelle angegeben werden können mit 
„Deutscher Wein“ oder Wein aus Deutschland“. 

 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
 
Die Vorgabe, dass Weine mit geschützter Ursprungsbezeichnung und Weine mit 
geschützter geographischer Angabe auch außerhalb der bestimmten Anbaugebiete 
entstehen können, findet unsere Zustimmung. 
 
§ 3b Stützungsprogramm 
 
Wir unterstützen nachdrücklich das Vorhaben, in Zukunft die Mittel der Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) um jährlich 500.000 € zu erhöhen. Die 
daraus entstehende Gesamtsumme von 2 Mio. € ist im europäischen Vergleich auch 
weiterhin ein viel zu niedriger Marketingbeitrag. Wie eingangs bereits dargelegt, 
sehen wir hier den richtigen Weg zu Absatzerfolgen. Die Mittel sind zudem auch 
extrem wichtig für die Unterstützung der europaweiten Aktion „Wine in moderation“. 
In früheren Stadien angedachte Änderungen im Bereich „Deutscher Weinfonds“ 
(DWF) lehnen wir zum aktuellen Zeitpunkt ab, solche wurden auch nicht mehr in der 
Branche diskutiert. Dies gilt für die Bereiche Finanzierung ebenso wie für den 
Aufgabenkatalog des DWF. 
 
§ 3c Sachverständigenausschuss 
 
Die Streichung des § 3c, mit der der Sachverständigenausschuss gestrichen wird, ist 
aus Vereinfachungsgründen zu begrüßen. Die fachliche Expertise sehen wir auch 
zukünftig als gesichert an. 
 
§ 7 Festsetzung eines Prozentsatzes für Neuanpflanzungen 
 
Die Verlängerung des Prozentsatzes für die Genehmigung von Neuanpflanzungen in 
Deutschland bis 2023 auf 0,3 Prozent lehnen wir ab, so wie wir diese nationale 
Beschränkung von Beginn an zurückgewiesen haben. Wir stellen an dieser Stelle 
aber fest, dass es die so oft beschriebene Ausuferung von Anträgen offensichtlich  
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nicht gegeben hat. Wir bitten deshalb darum, uns die Beweggründe bzw. die 
Ergebnisse der Bewertung nun vorzulegen, die Grundlage einer Verlängerung sein 
sollten; dies ist nach unserer Kenntnis bis heute nicht erfolgt. 
Da keine Gründe für eine Einschränkung vorgelegt werden (können), fordern wir 
deshalb, die Beschränkung auf den EU-Wert von 1 Prozent anzuheben. 
 

 
§ 23 Angabe kleinerer oder größerer geographischer Einheiten 
 
Die Klarstellung, dass für Erzeugnisse, die den Namen einer geschützten 
geographischen Angabe tragen, zusätzlich kein Name einer kleineren 
geographischen Einheit als der geschützten geographischen Angabe angegeben 
werden darf, findet unsere Zustimmung. 
 
 
Wir dürfen Sie bitten, unsere Anmerkungen beim Fortgang der Änderung zum 
Weingesetz zu berücksichtigen. 
 
 
Zum Abschluss möchten wir nochmals deutlich darauf hinweisen, dass die 
Behauptung, eine engere Herkunft garantiere eine höhere Qualität als Automatismus 
schlicht unzutreffend ist. Es mag ein höheres „Qualitätsversprechen“ vorliegen, mehr 
aber auch nicht.  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Peter Rotthaus 
Geschäftsführer 


